Musterbrief „Rücktritt vom Kreditvertrag“ 

Hans Muster 
Linz, Datum

Glückstraße 1 

4020 Linz 

EINSCHREIBEN
XY Bank AG
Geldstraße 1

1111 Musterstadt

Betrifft: 
Kreditvertrag Nr. ___________________ vom _________________

Rücktritt gemäß § 12 Verbraucherkreditgesetz
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Am ______________________ habe ich mit Ihnen einen Kreditvertrag (Vertragsnummer ______________________) über € __________ abgeschlossen.
Ich trete von diesem Vertrag gemäß § 12 Verbraucherkreditgesetz sowie aus jedem anderen tauglichen Rechtsgrund fristgerecht zurück. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hans Muster (=eigenhändige Unterschrift) 

Wichtige Informationen zum Musterbrief 

Gesetzliche Grundlage: § 12 Verbraucherkreditgesetz (VKrG)
Für Kreditverträge, die seit dem 11.6.2010 abgeschlossen wurde, sieht der Gesetzgeber grundsätzlich ein Rücktrittsrecht vor.
Für welche Kredite gilt das Rücktrittsrecht nicht?

Kein Rücktrittsrecht besteht bei Kreditverträgen

- deren Gesamtkreditbetrag unter € 200,-- liegt
- die hypothekarisch gesichert sind

- bei denen der Kredit binnen drei Monaten zurückzuzahlen ist und nur geringe Kosten anfallen

- bei Pfandleihverträgen

- zwischen Arbeitergeber und Arbeitnehmer

- die als gerichtlicher Vergleich geschlossen wurden

- des Landes, die nach den Vorschriften über die Wohnbauförderung geschlossen werden

schriftlicher Rücktritt:

Der Rücktritt muss entweder schriftlich auf Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger erfolgen. Aus Beweisgründen empfiehlt sich, den Rücktritt per Einschreiben mit Rückschein zu versenden (nähere Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage unter Konsumentenrecht im Artikel „Zugang von Postsendungen“). Kopie des Einschreibens, Einschreibezettel und Rückschein unbedingt aufheben.
Rücktrittsfrist:

Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage ab Vertragsabschluss. Es genügt, wenn das Rücktrittsschreiben innerhalb der Rücktrittsfrist abgesendet wird.
Die Frist beginnt aber erst zu laufen, sobald Sie vom Kreditgeber die Vertragsbedingungen und verpflichtenden Informationen über den Kreditvertrag erhalten, die auch eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthalten müssen. 
Folgen des Rücktritts: 

Haben Sie bereits den Kredit ausbezahlt bekommen, müssen Sie dem Kreditgeber den ausbezahlten Betrag und bisher aufgelaufene Zinsen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 30 Kalendertagen nach Absenden der Rücktrittserklärung zurückzahlen. Wurden seitens des Kreditgebers Zahlungen an öffentliche Stellen entrichtet, die er nicht mehr zurückverlangen kann, sind diese von Ihnen zu tragen.

Rücktrittsrecht vom „verbundenen“ Vertrag:

Häufig werden Warenkauf und Finanzierung sozusagen „in einem“ durchgeführt. Dies liegt vor allem dann vor, wenn der Verkäufer entweder selbst den Kaufpreis kreditiert oder er die Finanzierung über einen Kreditgeber organisiert. Häufig werden in diesem Fall der Kreditvertrag und der damit finanzierte Kauf- oder Dienstleistungsvertrag im Geschäft gemeinsam unterschrieben. Für diesen Fall sieht der Gesetzgeber Folgendes vor:

Tritt der Konsument von einem Kreditvertrag zurück, so hat er das Recht, innerhalb von einer Woche auch von dem damit finanzierten Kauf- oder Dienstleistungsvertrag zurücktreten (§ 13 Abs 4 Verbraucherkreditgesetz).

Beispiel: Sie kaufen Möbel und schließen im Zuge dessen im Möbelhaus auch einen Kreditvertrag ab. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen vom Kreditvertrag zurückzutreten. Weiters haben Sie gemäß § 13 Abs 4 VKrG das Recht, binnen einer Woche ab dem erklärten Rücktritt vom Kreditvertrag auch vom Kaufvertrag zurückzutreten.
